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FREIWILLIGE ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
des Kreises Düren zum Genehmigungsantrag der Freiherr von Geyrschen 

Verwaltung, Amandusstr. 11 in 52391 Vettweiß,  (Genehmigungsverfahren nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)) 

 Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von 
Geflügel mit mehr als 40.000 Tierplätze 

Aktenzeichen: 63/1-7.1-01/08-Rie 

 

Auf der Grundlage des am Montag, dem 20. Oktober 2008 im  Rathaus der 

Gemeinde Vettweiß, Gereonstraße 14 (Bürgerbegegnungsstätte) in 52391 Vettweiß 

durchgeführten Erörterungstermin und der durch den Verhandlungsleiter getroffene 

Zusage, dass die Antragsunterlagen mit den Ergänzungen, die nach dem 

Erörterungstermin vom Antragsteller bei der Kreisverwaltung Düren eingereicht 

werden, öffentlich ausgelegt und eingesehen werden können, wird folgendes 

bekantgegeben:  

 

Der Genehmigungsantrag sowie die nach dem Erörterungstermin nachgereichten 

Unterlagen die das Vorhaben, seinen Anlass, die von dem Vorhaben betroffenen 

Grundstücke und Anlagen sowie seine Auswirkungen etc. erkennen lassen, liegen in 

der Zeit vom 

21. September bis einschließlich 02.Oktober 2009 

 

bei der Kreisverwaltung Düren 

Der Landrat 
Bismarckstraße 16 
52351 Düren 
Haus B, Zimmer 516 
 
Zeiten: Montag bis Donnerstag   von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
        von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
  Freitag     von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

bei der 
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Gemeinde Vettweiß, Der Bürgermeister 
Gereonstraße 14 
52391 Vettweiß 
Zimmer 3 

 
Zeiten: Montag bis Freitag    von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Montag bis Mittwoch    von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag      von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

 

und bei der 

 

Stadt Erftstadt, Der Bürgermeister 
Holzdamm 10 (Rathaus Liblar) 
50374 Erftstadt 
Zimmer 325 

 
Zeiten: Montag bis Freitag    von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Montag bis Donnerstag    von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

zur Einsicht aus. 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass durch diese Bekanntmachung keine 

erneuten Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden können. 

 

Die durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen entstehende Kosten können nicht 

erstattet werden. 

 

Düren, den 14.09.2009 

 

 

(Wolfgang Spelthahn) 

Landrat 


